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Landratsamt Würzburg . Postfach . 97067 Würzburg 

 

An die Mitglieder 
des Jugendhilfeausschusses 
 

Unser Zeichen:  
0142.03 
(Bitte bei Antwort angeben) 
 
Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:        
 
Ansprechpartner: 

Frau  Opfermann 
 
Telefon: 0931 8003-5780 
Fax:       0931 8003-905780 
E-Mail: n.opfermann@lra-wue.bayern.de 
Zimmer-Nr. 235H1 
 
 
Würzburg, 09.11.2021 

 

 

Einladung zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses  

 
am Montag, den 22.11.2021, um 14:00 Uhr, 

Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, Sitzungssaal II, im Haus II, 
 

wird hiermit eingeladen. 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Änderung in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses FB 31a/242/2021 

   

2. Antrag auf Erweiterung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an 
der Grundschule Ochsenfurt 

FB 31a/245/2021 

   

3. Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an 
der Grundschule Veitshöchheim 

FB 31a/246/2021 

   

4. Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an 
der Grundschule Güntersleben 

FB 31a/243/2021 

   

5. Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an 
der Grundschule Thüngersheim 

FB 31a/244/2021 

   

6. Bay. Jugendfilmfestival: Übertragung von Haushaltsmitteln FB 31c/116/2021 

   

7. Förderung des Angebots "Kultursensible Beratung für Familien mit 
Flucht- und Migrationserfahrung im Jahr 2022 

FB 31a/247/2021 

 
 

  



- 2 - 
 

 

8. Vereinbarungen über die Aufgaben, Zusammenarbeit und 
Finanzierung der Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

FB 31b/074/2021 

   

9. Antrag auf Ausweitung der aufsuchenden Erziehungsberatung FB 31c/119/2021 

   

10. Antrag des Diakonischen Werk Würzburg e. V. auf Erhöhung des 
Zuschusses für das Fachberatungsangebot " Gute Zeiten - Schlechte 
Zeiten" 

FB 31b/069/2021 

   

11. Erhöhung des Zuschusses für die Koordinierungsstelle ROVEN der 
Berufsschule Don Bosco 

FB 31b/067/2021 

   

12. Antrag des Wildwasser Würzburg e. V. auf Erhöhung des 
Personalkostenzuschusses 

FB 31b/070/2021 

   

13. Vereinbarungen mit pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V. FB 31b/072/2021 

   

14. Reform des SGB VIII - Kinder- und Jugendstärkungsgesetz FB 31c/113/2021 

   

15. Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter 
GaFöG 

FB 31c/115/2021 

   

16. Jugendhilfehaushalt 2022 FB 31b/068/2021 

   

17. Sonstiges  

   

 
 
 
Die Beratungsunterlagen können Sie rechtzeitig vor der Sitzung im Ratsinformationssystem 
abrufen, soweit datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.  
 
Sofern Anlagen zu den Beratungsunterlagen vorhanden sind, können diese über das 
Ratsinformationssystem eingesehen werden, soweit datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht 
entgegenstehen. 
 
Wir bitten alle Sitzungsteilnehmer Masken mitzubringen und den notwendigen Abstand 
einzuhalten. 
 
Falls Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, wird gebeten, Ihre(n) Stellvertreter(in) zu 
verständigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
E b e r t h  
Landrat 
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  Vorlage: FB 31a/242/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 21.10.2021 
Bearbeiter: Herr Adler AZ:  

 
Betreff: 

Änderung in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
 
 

Sachverhalt: 
 
In der Besetzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Würzburg haben sich nach-
stehende Änderungen ergeben: 
 

 Das stimmberechtigte Mitglied, Frau Josefine Feiler, ist aus dem Kreistag und somit auch 
aus dem Jugendhilfeausschuss ausgeschieden. 
 
Die Nachfolge als stimmberechtigtes Mitglied tritt Frau Kreisrätin Margarete May-Page 
an. 
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  Vorlage: FB 31a/245/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 02.11.2021 
Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Antrag auf Erweiterung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der 
Grundschule Ochsenfurt 
 
Anlagen: 
Antrag des Diakonischen Werkes Würzburg e. V. vom 28.10.2021 
Stadtratsbeschluss der Stadt Würzburg vom 28.10.2021 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 26.10.21 hat der Stadtrat Ochsenfurt für Stelle der Jugendsozialarbeit an 
der Grundschule Ochsenfurt einer Stundenerhöhung von 20 auf 30 Wochenstunden ab dem 
01.01.2022 zugestimmt.  
 
Der Bedarf begründet sich insbesondere in die kontinuierlich steigenden Schülerzahlen, in 
dem erhöhten Anteil an Migrationsschüler*innen (aktuell 34%) und in der Zunahme der Ein-
zelfälle in der Jugendsozialarbeit.  
 
In der Vergangenheit wurde eine 50%-Stelle finanziert. Diese soll nun um 25% auf 30 Wo-
chenstunden aufgestockt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg bestätigt den erhöhten Bedarf an Ju-
gendsozialarbeit an Schulen an der Grundschule Ochsenfurt in einer Stellenmehrung von 25 
% (10 Wochenstunden). Vorbehaltlich der Zusage der staatlichen Förderung befürwortet der 
Jugendhilfeausschuss die Erhöhung der Stunden von JaS. 
 
Das Amt für Jugend und Familie (FB 31a) wird beauftragt, die ausstehenden Verfahrens-
schritte gemäß der Förderrichtlinie abzuschließen. 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel im Jugendhilfe-
haushalt bereitzustellen. 
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  Vorlage: FB 31a/246/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 02.11.2021 
Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der 
Grundschule Veitshöchheim 
 
Anlagen: 
Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Veitshöchheim vom 24.08.2021 
Schreiben der Grundschule Veitshöchheim vom 14.06.2021 
Antrag der Gemeinde Veitshöchheim vom 24.08.2021 
Begründung der Gemeinde Veitshöchheim vom 21.10.2021 
Schreiben der Gemeinde Veitshöchheim vom 02.11.2021 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 24.08.2021 beantragt die Gemeinde Veitshöchheim, die Einrichtung einer 
Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Grundschule Veitshöchheim.  
Der beantragte Stellenumfang wurde mit 0,5 VzÄ festgelegt. Über die Trägerschaft hat die 
Gemeinde noch nicht abschließend entschieden. Nach geltenden Richtlinien ist die Neuein-
richtung einer JaS durch eine kreisangehörige Gemeinde nicht mehr möglich. 
 
Hinsichtlich der Begründung und der Bedarfsfeststellung wird auf das Antragsschreiben und 
die beigefügte Stellungnahme der Schulleitung und Gemeinde verwiesen. Außerdem wird 
Bezug genommen auf den Grundsatzbeschluss zum weiteren Ausbau von JaS im Landkreis 
Würzburg in der Sitzung des Jugendhilfeausschlusses vom 12.03.2021, Beschluss-Nr. 
JHA/202103.12/Ö3. 
 
Der Zeitpunkt der Antragstellung ist günstig. Das Sozialministerium (StMAS) hat über die 
bereits bewilligten 70 zusätzlichen JaS-Vollzeitstellen hinaus 70 weitere Stellen zur Verfü-
gung gestellt, im Rahmen des „Konzepts zur außerschulischen Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen in der Corona-Pandemie“. 
 
Für die Förderung der JaS gilt die Richtlinie vom 25.03.2021, in Kraft getreten mit Wirkung 
vom 01.01.2021. Sie besteht weiterhin aus einer Festbetragsfinanzierung von 8.160,00 € pro 
Kalenderjahr für eine 50 %-Stelle der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg bejaht den Bedarf an Jugendsozialar-
beit an Schulen an der Grundschule Veitshöchheim im Stellenumfang von 0,5 VzÄ. Vorbe-
haltlich der Zusage der staatlichen Förderung befürwortet der Jugendhilfeausschuss die För-
derung von JaS. 
 
Das Amt für Jugend und Familie (FB 31a) wird beauftragt, die ausstehenden Verfahrens-
schritte gemäß der Förderrichtlinie abzuschließen. 
 
Dem Kreistag wir empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel im Jugendhil-
fehaushalt bereitzustellen. 
 

















 

 

Gemeinde Veitshöchheim ∙ Postfach 1220 ∙ D-97206 Veitshöchheim Abgaben 
 

Gemeinde Veitshöchheim 
Erwin-Vornberger-Platz 1 
D-97209 Veitshöchheim 
 
Wir sind für Sie da: 

Mo.  bis Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
Mo. bis Di. 14.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr 
 

Telefon 0931 9802-6 

Fax   0931 9802-766 

rathaus@veitshoechheim.de 

www.veitshöchheim.de 

 

UST.Nr.: 257/114/20609 VR-Bank Würzburg eG ∙ IBAN DE17 7909 0000 0005 7260 18 ∙ BIC GENODEF1WU1 

UST.ID: DE134 188 264 Sparkasse Mainfranken Würzburg ∙ IBAN DE41 7905 0000 0042 2754 95 ∙ BIC BYLADEM1SWU 

Ihr/e Ansprechpartner/in Niklas Ille 

Zimmer 105 ∙ Telefon 0931 9802-729 

E-Mail N.Ille@veitshoechheim.de 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Die Gemeinde Veitshöchheim schließt sich der Begründung von Herrn Dusolt vom 14.06.2021 an. 

 

Zudem möchten wir noch die Punkte Anschaffungskosten von Immobilien und Schulkindbetreuung 

hervorheben. 

 

Seit 2019 werden im neuen Baugebiet „Sandäcker“ die Grundstücke vermarktet. Durch die Gemeinde 

Veitshöchheim werden 67 Grundstücke vermarktet, Privatgrundstücke sind insgesamt 95 vorhanden. 

Die Gemeinde verkauft ihre Grundstücke zwischen einem Verkaufspreis von 97.150,00 € - 461.445,00 € 

(465,00 €/m²). Berücksichtigter Personenkreis sind Familien mit einem geringen Einkommen, die Kinder 

haben und die noch kein Wohneigentum in Veitshöchheim haben. Es entstehen insgesamt 192 

Wohneinheiten, die mit geschätzt 100 Wohneinheiten von Familien mit Kindern bewohnt werden. Hier 

lässt sich schon erkennen, dass durch die hohen Anschaffungskosten beide Elternteile meistens 

berufstätig sein müssen. Dies führt häufig zu Überforderungen der Eltern bezüglich deren 

Erziehungsaufgabe. Die soziale Vernachlässigung führen zu Spannungen in Familien, die Hilfeangebote 

von Seiten der Schule, des Jugendamts oder anderen außerschulischer Stellen der Jugendhilfe 

notwendig machen. 

 

Dies zeigt sich vor allem an der hohen Belegung an der Vitusschule und Eichendorffschule sowie der 

Auslastung der Mittagsbetreuung und der Schulkindbetreuung. Für die Zukunft wird mit einem 

steigenden Bedarf gerechnet. Die Gemeinde Veitshöchheim baute seit 2010 nahezu jährlich 

An das 

Landratsamt Würzburg 

Zeppelinstr. 15 

97070 Würzburg 

Unser Zeichen 21-NI 

Begründung zur Einführung einer Stelle der Jugendsozialarbeit an der Grundschule Veitshöchheim 

Ihr Zeichen - 

Ihre Nachricht vom - 

Veitshöchheim, den 21.10.2021 
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entsprechend des zusätzlichen Bedarfs an Schulkindbetreuungsplätzen aus. Weiterhin entsteht durch 

die Ausweisung des neuen Baugebietes „Sandäcker“, wie oben dargelegt, ein zusätzlicher Bedarf an 

Schulkindbetreuungsplätzen. Deshalb werden bei der Generalsanierung und des Umbaus der 

Eichendorffschule weitere 60 Schulkindbetreuungsplätzen geschaffen. 

Somit sieht die Gemeinde Veitshöchheim die Notwendigkeit, die Jugendsozialarbeiterstelle an der 

Grundschule zu schaffen. Da durch das Hilfsangebot die Familien unterstützt werden können, um die 

damit benannten Spannungsfelder entgegenzuwirken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jürgen Götz 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 



^^^
VEITSHÖCHHEIM

Gemeinde Veitshöchheim Postfach 1220 D-97206 Veitshöchheim

An das

LandratsamtWürzburg
Z. Hd. Frau Müllerjugendamt
Zeppelinstr. 15
97070 Würzburg

Unser Zeichen 20-EM

Ihr Zeichen-FB 31 a

Ihre Nachricht vom -02.11. 2021

Ihr/eAnsprechpartner/in Erich Müller
Zimmer 105 . Telefon 0931 9802-745

E-Mail E. Mueller@veitshoechheim. de

Kämmerei

Gemeinde Veitshöchheim
Erwin-Vornberger-Platz 1
D-97209Veitshöchheim

Wirsind fürSie da:

Mo. bis Fr. 8.00-12. 00 Uhr
Mo. bis Di. 14.00-16.00 Uhr
Donnerstag 14.30-18.00 Uhr

Telefon 0931 9802-6

Fax 09319802-766
rathaus@veitshoechheim.de
www.veitshochheim. de

Veitshöchheim, den 02.11.2021

Jugendsozialarbeit an der Grundschule Veitshöchheim, Unser Antrag vom 21.10.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zum Antrag vom 21.10.2021, bestätigt die Gemeinde Veitshöchheim, dass eine Vi Stelle = 20
Stunden für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Veitshöchheim beantragt wird.

itfreundliclMn Grüßen

Jurgert^jOü

1. Burge'rmeister

UST. Nr.:257/1U/20609
UST. ID:DE13418826^»

VR-Bank Würzburg eG . IBAN DE17 7909 0000 0005 7260 18 . BIG GENODEF1WU1
Sparkasse Mainfranken Würzburg . IBAN DE41 7905 0000 0042 275^ 95 . BIG BYLADEM1SWU



FB 31a/243/2021  Seite 1 von 1 

  Vorlage: FB 31a/243/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 26.10.2021 
Bearbeiter: Herr Adler AZ:  

 
Betreff: 

Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der 
Grundschule Güntersleben 
 
Anlagen: 
Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Güntersleben vom 29.09.2021 
Bedarfsanalyse und Antrag der Grundschule Güntersleben vom 16.09.2021 
ASD Stellungnahme vom 26.10.2021 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 16.09.2021 beantragt die Gemeinde Güntersleben die Einrichtung einer 
Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Ignatius-Gropp-Grundschule in Gün-
tersleben. Der beantragte Stellenumfang wurde mit 0,5 VzÄ festgelegt. Über die Träger-
schaft hat die Gemeinde noch nicht entschieden. Nach den geltenden Richtlinien ist die 
Neueinrichtung einer JaS durch eine kreisangehörige Gemeinde nicht mehr möglich. 
 
Hinsichtlich der Begründung und der Bedarfsfeststellung wird auf das Antragsschreiben und 
die beigefügte Stellungnahme der Schulleitung verwiesen. Außerdem wird Bezug genommen 
auf den Grundsatzbeschluss zum weiteren Ausbau von JaS im Landkreis Würzburg in der 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 12.03.2021, Beschluss-Nr. JHA/2021.03.12/Ö-3. 
 
Das Sozialministerium (StMAS) hat über die bereits bewilligten 70 zusätzlichen JaS-
Vollzeitstellen hinaus 70 weitere Stellen zur Verfügung gestellt, im Rahmen des „Konzepts 
zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-
Pandemie“. 
 
Für die Förderung der JaS gilt die Richtlinie vom 25.03.2021, in Kraft getreten mit Wirkung 
vom 01.01.2021. Sie besteht weiterhin aus einer Festbetragsfinanzierung von 8.160,00 € pro 
Kalenderjahr für eine 50 %-Stelle der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg bestätigt den Bedarf an Jugendsozial-
arbeit an Schulen an der Grundschule Güntersleben im Stellenumfang von 0,5 VzÄ. Vorbe-
haltlich der Zusage der staatlichen Förderung befürwortet der Jugendhilfeausschuss die För-
derung von JaS. 
 
Das Amt für Jugend und Familie (FB 31a) wird beauftragt, die ausstehenden Verfahrens-
schritte gemäß der Förderrichtlinie abzuschließen. 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel im Jugend-
hilfehaushalt bereitzustellen. 
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  Vorlage: FB 31a/244/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 26.10.2021 
Bearbeiter: Herr Adler AZ:  

 
Betreff: 

Antrag auf Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der 
Grundschule Thüngersheim 
 
Anlagen: 
Antrag der Gemeinde Thüngersheim vom 28.09.2021 
Gemeinderatsbeschluss der Gem. Thüngersheim vom 02.09.2021 
Stellungnahme der Grundschule Thüngersheim von September 2021 
ASD Stellungnahme vom 26.10.2021 
 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 28.09.2021 beantragt die Gemeinde Thüngersheim die Einrichtung einer 
Stelle für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Georg-Anton-Urlaub-Grundschule in 
Thüngersheim. Der beantragte Stellenumfang wurde mit 0,5 VzÄ festgelegt. Über die Trä-
gerschaft hat die Gemeinde noch nicht entschieden. Nach den geltenden Richtlinien ist die 
Neueinrichtung einer JaS durch eine kreisangehörige Gemeinde nicht mehr möglich. 
 
Hinsichtlich der Begründung und der Bedarfsfeststellung wird auf das Antragsschreiben und 
die beigefügte Stellungnahme der Schulleitung verwiesen. Außerdem wird Bezug genommen 
auf den Grundsatzbeschluss zum weiteren Ausbau von JaS im Landkreis Würzburg in der 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 12.03.2021, Beschluss-Nr. JHA/2021.03.12/Ö-3. 
 
Das Sozialministerium (StMAS) hat über die bereits bewilligten 70 zusätzlichen JaS-
Vollzeitstellen hinaus 70 weitere Stellen zur Verfügung gestellt, im Rahmen des „Konzepts 
zur außerschulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-
Pandemie“. 
 
Für die Förderung der JaS gilt die Richtlinie vom 25.03.2021, in Kraft getreten mit Wirkung 
vom 01.01.2021. Sie besteht weiterhin aus einer Festbetragsfinanzierung von 8.160,00 € pro 
Kalenderjahr für eine 50 %-Stelle der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg bestätigt den Bedarf an Jugendsozial-
arbeit an Schulen an der Grundschule Thüngersheim im Stellenumfang von 0,5 VzÄ. Vorbe-
haltlich der Zusage der staatlichen Förderung befürwortet der Jugendhilfeausschuss die För-
derung von JaS. 
 
Das Amt für Jugend und Familie (FB 31a) wird beauftragt, die ausstehenden Verfahrens-
schritte gemäß der Förderrichtlinie abzuschließen. 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel im Jugend-
hilfehaushalt bereitzustellen. 
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  Vorlage: FB 31c/116/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit 
Servicestellen Ehrenamt und Sport (FB 31c) 

Datum: 19.10.2021 

Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Bay. Jugendfilmfestival: Übertragung von Haushaltsmitteln 
 
 

Sachverhalt: 
 
Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL ist ein Forum für Kinder- und Ju-
gendfilmgruppen in Bayern. Präsentiert werden die besten Filme von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen der regionalen Bezirksfestivals. Als Wanderfestival gastiert die 
Veranstaltung alle zwei Jahre in einer anderen bayerischen Stadt. 2022 findet das Festival in 
Würzburg im Kino Central im Bürgerbräu statt, nachdem die ursprünglichen Termine 2020 
und 2021 wegen der Infektionslage abgesagt werden mussten. 
 
Ein Höhepunkt des Festivals wird die Vergabe der Kinder- und Jugendfilmpreise des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten sein. Das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL 
wird vom JFF – Institut für Medienpädagogik, dem Bayerischen Jugendring (BJR) und weite-
ren Partnern veranstaltet. 
 
Nachdem die am 12.09.2019 vom Kreistag genehmigten Fördermittel für das Kinder- und 
Jugendfilmfestival i. H. v. 7.500 € weder 2020 noch 2021 zur Auszahlung kamen, wir von 
Seiten der Verwaltung vorgeschlagen die Fördermittel auf das Haushaltsjahr 2022 zu über-
tragen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die bereits für 2020 genehmigten aber aufgrund der Infektionslage nicht abgerufenen För-
dermittel für das Bay. Kinder- und Jugendfilmfestival i. H. v. 7.500 € werden im Jugendhilfe-
haushalt 2022 erneut eingestellt. 
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  Vorlage: FB 31a/247/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Amt für Jugend und Familie (FB 31a) Datum: 08.11.2021 
Bearbeiter: Herr Adler AZ:  

 
Betreff: 

Förderung des Angebots "Kultursensible Beratung für Familien mit Flucht- und 
Migrationserfahrung im Jahr 2022 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Würzburg hat ab 2019 das Angebot „Mit Familienberatung zur Integration“ 
jährlich gefördert. Dieses Angebot wurde im JHA am 30.11.2020 kontrovers diskutiert. Die 
Verwaltung empfahl die Ablehnung der weiteren Förderung, da sie das Angebot als zu un-
spezifisch in Bezug auf Jugendhilfebedarfe und Zielgruppe erachtete. Das Ziel „Integration“ 
erschien der Verwaltung zu weit gefasst. Der Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich abge-
lehnt (JHA/2020.11.30/Ö-8). 
 
Im Nachgang zur Jugendhilfeausschutzsitzung fand am 12.01.2021 ein Arbeitstreffen mit 
dem Evangelischen Beratungszentrum unter Beteiligung der Stadt Würzburg statt. Darin 
würde eine Schärfung des Angebots auf die Problematiken, für die die Jugendhilfe zuständig 
ist, festgelegt. Die Jugendämter von Stadt und Landkreis sehen den größten Bedarf in den 
Themenfeldern „Innerfamiliäre Gewalt zwischen Eltern oder zwischen Eltern und Kind(er)“ 
und „Paarkonflikte und Trennung“. Die Zuweisung der Fälle erfolgt in der Regel über den 
ASD, oft im Anschluss an Polizeimeldungen. Ziel ist dabei die enge Abstimmung von Zuwei-
sung und Rückmeldung zwischen ASD und Beratungsstelle. 
 
Diese Grundgedanken sind nunmehr in die Neu-Konzeption „Kultursensible Beratung für 
Familien mit Flucht- und Migrationserfahrung“ eingeflossen. Der ASD des Landkreises bestä-
tigt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem EBZ und die Wirksamkeit des Angebots. 
 
Die Verwaltung befürwortet die Förderung des Angebots. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, im Rahmen der Haushaltsverabschiedung für das Haushalts-
jahr 2022 dem Evangelischen Beratungszentrum für das Angebot „Kultursensible Familien-
beratung eine Förderung in Höhe von 29.000.- € zu gewähren 
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  Vorlage: FB 31b/074/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 28.10.2021 
Bearbeiter: Herr Obermayer AZ:  

 
Betreff: 

Vereinbarungen über die Aufgaben, Zusammenarbeit und Finanzierung der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 
 
 

Sachverhalt: 
 
Auf Grund des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses FB 31b/65/2021 vom 19.07.2021 
informiert die Verwaltung über den Sachstand zu den Vereinbarungen über die Sozialpäda-
gogische Familienhilfe mit freien Trägern der Jugendhilfe. 
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  Vorlage: FB 31c/119/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit 
Servicestellen Ehrenamt und Sport (FB 31c) 

Datum: 21.10.2021 

Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Antrag auf Ausweitung der aufsuchenden Erziehungsberatung 
 
Anlage: 
Antrag des SkF vom 15.07.2021 
 
 

Sachverhalt: 
 
Um die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche abzufedern, hat die Bayeri-
sche Staatsregierung am 23.03.2021 ein Gesamtkonzept zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen beschlossen. Im außerschulischen Bereich hat das Bay. Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales ein umfassendes Unterstützungskonzept mit sieben Leitlinien 
aufgelegt, um die akuten Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Ein wichtiges 
Kernelement ist hierbei unter anderem die Stärkung der Strukturen der Erziehungsberatung. 
 
Mit Mitteilung der abgestimmten Eckpunkte des StMAS für den förderrechtlichen Ausbau der 
aufsuchenden Erziehungsberatungsstellen vom 28.07.2021 können ab sofort Förderanträge 
gestellt werden. Aktuell steht noch die Veröffentlichung der Richtlinien aus, dies soll in Kürze 
erfolgen. Der Einstieg in konkrete Planungen kann nach Aussage des Ministeriums jederzeit 
erfolgen. 
 
Fördervoraussetzung ist eine Optimierung der Erreichbarkeit der Angebote (z. B. regelmäßi-
ge aufsuchende Angebote wie Sprechstunden oder Vorträge in Kitas, Schulen, etc., aber 
auch der Ausbau der virtuellen Beratung). 
 
In einem Abstimmungsgespräch mit den beiden für den Landkreis tätigen Erziehungsbera-
tungsstellen des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. und des Evangelischen Bera-
tungszentrums, plant das Amt für Jugend und Familie eine Ausweitung der aufsuchenden 
Erziehungsberatung im südlichen Landkreis Würzburg um eine weitere ½-Stelle. Insbeson-
dere sehen wir einen weiteren Bedarf in den Gemeinden Sommerhausen, Winterhausen, 
Frickenhausen und in Reichenberg, darüber hinaus auch in den kleinen Gemeinden südlich 
von Ochsenfurt. Dieser Bedarf kann mit einer weiteren ½-Fachstelle gedeckt werden. 
 
Der Ausbau der aufsuchenden Erziehungsberatung steht im Zusammenhang der langfristi-
gen Strategie der Jugendhilfe, gerade in den strukturschwachen Regionen niederschwellige 
Angebote auszubauen und den Familien dort eine Teilhabe an Jugendhilfeleistungen zu er-
leichtern. 
 
Die Stellenerweiterung ist laut Antrag des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. mit 
Mehrausgaben i. H. v. 30.311 € verbunden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Stellenerweiterung um eine ½ Fachstelle. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Antrag des Sozialdienstes Katholischer Frauen 
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Würzburg e. V. zu, die aufsuchende Erziehungsberatung für den südlichen Landkreis Würz-
burg an der Außenstelle der Beratungsstelle Ochsenfurt im Umfang einer ½ Fachstelle aus-
zubauen. Die Mittel werden im Jugendhilfehaushalt zur Verfügung gestellt. 
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  Vorlage: FB 31b/069/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 19.10.2021 
Bearbeiter: Frau Reichelsdorfer AZ: 4381 

 
Betreff: 

Antrag des Diakonischen Werk Würzburg e. V. auf Erhöhung des Zuschusses 
für das Fachberatungsangebot " Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" 
 
 

Sachverhalt: 
 
Seit 01.09.2011 fördert der Landkreis Würzburg das Fachberatungsangebot für Kinder und 
ihre psychisch erkrankten Eltern am Evangelischen Beratungszentrum Würzburg mit einem 
jährlichen Pauschalbetrag. Das Angebot wird neben den Landkreises Main-Spessart und 
Kitzingen zum überwiegenden Anteil von Stadt und Landkreis Würzburg finanziert. 
 
Das Evangelische Beratungszentrum beantragt für das Jahr 2022 die Pauschale von 29.590 
Euro auf 30.480 Euro anzupassen. Die Erhöhung wird mit den für 2022 geplanten Tariferhö-
hungen begründet. Zusätzlich ist der Landkreis Würzburg nach Angabe der Diakonie der 
Kostenträger mit der größten Nachfrage dieses speziellen Beratungsangebots. Die Erhöhung 
des Zuschusses um 3% ist daher gerechtfertigt. 
 
Seitens der Stadt Würzburg wird das Fachberatungsangebot seit 2021 mit einem Pauschal-
betrag von 29.700 Euro gefördert. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, im Rahmen der Haushaltsverabschiedung für das Haushalts-
jahr 2022 den jährlichen Zuschuss an das Evangelische Beratungszentrum für das Projekt 
„Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 30.480 Euro zu erhöhen. 
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  Vorlage: FB 31b/067/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 08.10.2021 
Bearbeiter: Frau Reichelsdorfer AZ: 4210.03 

 
Betreff: 

Erhöhung des Zuschusses für die Koordinierungsstelle ROVEN der 
Berufsschule Don Bosco 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Koordinierungsstelle „ROVEN“ Schulverweigerer - Zweite Chance“ wurde im Jahr 2009 
für junge Menschen, die aktiv oder passiv die Schule verweigern, in der Region II (Landkrei-
se Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg sowie Stadt Würzburg) ins Leben gerufen. 
 
Seit Wegfall der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) ab dem Jahr 
2014 fördert der Landkreis Würzburg zusammen mit der Stadt Würzburg und den Landkrei-
sen Main-Spessart und Kitzingen die Koordinierungsstelle im Rahmen des § 13 Abs. 1 bis 3 
SGB VIII. 
Der Förderkreis der Don Bosco Berufsschule trägt ebenfalls zur Finanzierung des Projekts 
bei (Fundraising). 
 
Stadt und Landkreis Würzburg förderten ROVEN mit jeweils 30.000 Euro. Die Landkreise 
Main-Spessart und Kitzingen mit jeweils 13.000 Euro. 2016 wurde bei allen Förderern (Stadt 
und Landkreis Würzburg sowie die Landkreise Main-Spessart und Kitzingen) ein Antrag auf 
Erhöhung des Zuschusses um jeweils 1.000 Euro gestellt. Begründet wurde der Antrag mit 
gestiegenen Schülerzahlen, welche die Koordinierungsstelle in Anspruch nehmen, sowie mit 
gestiegenen Kosten auf Grund von Tariferhöhungen und gestiegenen Stundensätzen bei 
Honorarkräften. 
 
In Abstimmung mit den anderen Förderern wurde der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses 
eingehend geprüft. Am 28.11.2016 wurde die neue Fördersumme in Höhe von 31.000 Euro 
ab dem Jahr 2017 im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Würzburg beschlossen. 
 
Von 2017 bis 2021 wurde der Zuschuss für die Koordinierungsstelle ROVEN in immer glei-
cher Höhe von 31.000 Euro ausgezahlt. 
 
Mit Schreiben vom 21.01.2021 wurde durch den Projektleiter, Dr. Harald Ebert, erstmals seit 
fünf Jahren, erneut eine Erhöhung der Förderung beantragt. Der Zuschuss durch den Land-
kreis soll auf 33.660 Euro für das Jahr 2022 angehoben werden. Die Personalkosten steigen 
durch Tariferhöhungen kontinuierlich an. Bei der Stadt Würzburg und den anderen Landkrei-
sen der Region II wurde ebenfalls die Erhöhung des Zuschusses beantragt. 
 
In Abstimmung mit den Landkreisen Main-Spessart und Kitzingen soll der Zuschuss auf fünf 
Jahre fixiert werden. Erhöhungen innerhalb dieser Zeitspanne sind dann nicht mehr möglich. 
Durch die Festschreibung, sind die Ausgaben für die nächsten Jahre besser planbar und 
zukünftige Anpassungen erfolgen im selben Modus der beiden anderen Landkreise. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, im Rahmen der Haushaltsverabschiedung für das Haushalts-
jahr 2022 den jährlichen Zuschuss für das Schulverweigerungsprojekt ROVEN an die Koor-
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dinierungsstelle der Berufsschule Don Bosco, ab dem Haushaltsjahr 2022 um 2.660 Euro auf 
33.660 Euro zu erhöhen und auf fünf Jahre festzuschreiben. 
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  Vorlage: FB 31b/070/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 19.10.2021 
Bearbeiter: Frau Reichelsdorfer AZ:  

 
Betreff: 

Antrag des Wildwasser Würzburg e. V. auf Erhöhung des 
Personalkostenzuschusses 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Würzburg bezuschusst seit vielen Jahren im Rahmen freiwilliger Leistungen 
die Arbeit des Vereins Wildwasser Würzburg e. V. mit einem Festbetrag. Die letzte Erhöhung 
des Zuschusses erfolgte 2020 von 47.200,00 Euro auf 47.700,00 Euro. 
 
Mit Schreiben vom 30.07.2021 wird erneut die Erhöhung des Zuschusses beantragt. Be-
gründet wird der Antrag mit den gestiegenen Löhnen für die Mitarbeiter/innen. 
 
2021 wurden die Tarife um 1,4 % angepasst. Für das Jahr 2022 wird mit einer Tarifsteige-
rung von 1,8 % kalkuliert. Dementsprechend soll der Zuschuss für die Personalkosten um 
insgesamt 3,2 % auf 49.300 Euro angehoben werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, im Rahmen der Haushaltsverabschiedung für das Haushalts-
jahr 2022 den jährlichen Zuschuss an die Beratungsstelle Wildwasser Würzburg e. V. ab 
dem Haushaltsjahr 2022 um 1.600 Euro auf 49.300 Euro zu erhöhen. 
 



FB 31b/072/2021  Seite 1 von 3 

  Vorlage: FB 31b/072/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 20.10.2021 
Bearbeiter: Frau Hüttner AZ:  

 
Betreff: 

Vereinbarungen mit pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V. 
 
Anlagen: 
Vereinbarung gem. § 74 SGB VIII i. V. m. § 53 SGB X über Aufgaben, Zusammenarbeit und Finanzie-
rung der Fachberatung bei sexualisierter Gewalt (Entwurf Stand 05.11.2021) 
Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII über Aufgaben, Zusammenarbeit und Finanzierung der Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung (Entwurf Stand 05.11.2021) 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V. bietet bereits seit vielen Jahren folgende 
Angebote der Jugendhilfe: 
 

 Sexualprävention: 
 Sexualpädagogische Bildung an Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe 
 Gruppenangebote für Eltern (Elternabende) 
 Gruppenagebote für Multiplikatoren 

 Beratung und Therapie (auch sexualpädagogische Betreuung für sexuell übergriffige 
Jungen) 

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
 
Das Jugendamt des Landkreises Würzburg leistete im Rahmen der Jugendhilfe in den ver-
gangenen Jahren einen jährlichen Zuschuss an den pro familia Bezirksverband Unterfranken 
e. V. für das Projekt „Prävention und Beratung bei sexueller Gewalt in der Familie“ mit vor-
genanntem Angebot. 
 
Der Landkreis Würzburg hat im Jahr 2021 für das Projekt „Prävention und Beratung bei se-
xueller Gewalt in der Familie“ einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € gewährt. 
 
Der Berechnung der in der Vergangenheit gewährten Zuschüsse für dieses Projekt lagen 
sowohl die Personal- und Sachkosten für das Angebot der Fachberatung bei sexualisierter 
Gewalt als auch die Personal- und Sachkosten für das Angebot der Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung zugrunde. 
 
Um die Inhalte der Leistung des pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V. sowie die 
Kalkulation des Zuschusses transparenter zu machen, wird von Seiten der Verwaltung der 
Jugendhilfe vorgeschlagen, jeweils eine eigene Vereinbarung für das Angebot der Fachbera-
tung sowie für das Angebot der Ehe-, Familien- und Lebensberatung abzuschließen. 
Da das Beratungsangebot sowohl für den Landkreis Würzburg als auch für die Stadt Würz-
burg besteht, wird empfohlen, gemeinsame Vereinbarungen mit der Stadt Würzburg abzu-
schließen. 
 
Für die Zeit ab 01. Januar 2022 wird daher der Abschluss beiliegender Vereinbarungen 
- gemäß § 74 SGB VIII i. V. m. § 53 SGB X über Aufgaben, Zusammenarbeit und Fi-

nanzierung der Fachberatung bei sexualisierter Gewalt 
- gemäß § 77 SGB VIII über Aufgaben, Zusammenarbeit und Finanzierung der Ehe-, 
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Familien- und Lebensberatung 
zwischen dem Landkreis Würzburg, der Stadt Würzburg und dem pro familia Bezirks-
verband Unterfranken e. V. für sinnvoll und notwendig erachtet. 

 

Die Kosten für die Fachberatung bei sexualisierter Gewalt sowie für die Ehe-, Familien- und 

Lebensberatung werden zwischen Stadt und Landkreis Würzburg im Verhältnis der Tätig-

keitseinheiten (1 Tätigkeitseinheit = 60 Minuten) aufgeteilt. 

 

Da die Herkunft der beratenen Menschen bisher nicht erfasst wurde, gilt für die Zeit vom 

1.Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 vorübergehend folgende Finanzierungsquote: 

Stadt Würzburg  50 % 

Landkreis Würzburg  50 % 

Die Finanzierungsquote für die Zeit ab 1. Januar 2024 ergibt sich aus dem Durchschnitt der 

Tätigkeitseinheiten aus Stadt und Landkreis Würzburg gemäß den Regelungen in Nr. 3 der 

Vereinbarungen. 

Ab dem 1. Januar 2029 erfolgt eine Anpassung der Finanzierungsquoten im Abstand von 

fünf Jahren. 

 

Somit wird eine Prüfung und Änderung hinsichtlich möglicher Verschiebungen in der Fallzah-

lenentwicklung zwischen Stadt Würzburg und Landkreis Würzburg und eine gerechte Kos-

tenverteilung ermöglicht. 
 
Im letztjährigen Antrag von pro familia an den Jugendhilfeausschuss wurde von der Jugend-
hilfeplanung der Anteil der Angebote zur Sexualpädagogik an Grundschulen herausgenom-
men. Hintergrund war ein Erlass des Bay. Kultusministeriums, dass sexualpädagogische 
Angebote an Grundschulen ausschließlich von Lehrkräften zu erfolgen habe. Mittlerweile 
besteht eine andere sachliche Auffassung in der Verwaltung. Das Angebot von pro familia an 
Grundschulen bezieht sich als Primärprävention im Wesentlichen auf kindgerechte Inhalte 
des Schutzes vor sexuellen Übergriffen und auf die damit einhergehende Stärkung der Kin-
der. Das unterscheidet sich deutlich vom Sexualkundeunterricht an den 4. Klassen, mehr 
noch, dieses wichtige Thema wird dort nicht angesprochen. Aus diesem Grund befürworten 
das Staatliche Schulamt sowie viele Grundschulen die Aufrechterhaltung bzw. die Wieder-
einführung der Förderung des Angebotes von pro familia. Auch das Amt für Jugend und Fa-
milie befürwortet die Weiterförderung. 
 
Gemäß den beiliegenden Vereinbarungen mit Berechnungsschema unter Anwendung der 
Finanzierungsregelung für 2022 errechnen sich für den Landkreis Würzburg für das Jahr 
2022 folgende vorläufige Zuschüsse: 
 
Fachberatung bei sexualisierter Gewalt  57.400,04 € 
Ehe- Familien- und Lebensberatung     4.420,98 € 
Gesamtbetrag:     61.821,02 € 
 
In diesem errechneten Zuschussbetrag sind Verwaltungspersonal und Sachkosten berück-
sichtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Abschluss beiliegender Vereinbarung gem. § 74 SGB VIII i. V. m. § 53 SGB X (Ach-

tes und Zehntes Buch Sozialgesetzbuch) über Aufgaben, Zusammenarbeit und Finanzie-
rung der Fachberatung bei sexualisierter Gewalt zwischen dem Landkreis Würzburg, der 
Stadt Würzburg und dem pro familia Bezirksverband Unterfranken e. V. wird vorbehaltlich 
einer gleichlautenden Entscheidung der Stadt Würzburg zugestimmt. 

 
Der Landrat wird ermächtigt, die entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen. 
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2. Dem Abschluss beiliegender Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII über Aufgaben, Zusam-
menarbeit und Finanzierung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung zwischen dem 
Landkreis Würzburg, der Stadt Würzburg und dem pro familia Bezirksverband Unterfran-
ken e. V. wird vorbehaltlich einer gleichlautenden Entscheidung der Stadt Würzburg zu-
gestimmt. 

 
Der Landrat wird ermächtigt, die entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen. 

 
3. Die Verwaltung ermittelt die Finanzierungsquote zwischen dem Landkreis Würzburg und 

der Stadt Würzburg gemäß den Regelungen in Nr. 3 der Vereinbarungen. Über die An-
passung der Finanzierungsquote in den nächsten Jahren wird nach dem Jahr 2024 im 
Jugendhilfeausschuss berichtet. 
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  Vorlage: FB 31c/113/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit 
Servicestellen Ehrenamt und Sport (FB 31c) 

Datum: 12.10.2021 

Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Reform des SGB VIII - Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
 
 

Sachverhalt: 
 
Das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz - KJSG) ist nach Beschlussfassung im Bundestag und abschließender Zustimmung im 
Bundesrat seit 07.05.2021 wirksam. Als sogenanntes Artikelgesetz erfolgt die Umsetzung in 
drei Stufen: 
 
1. Stufe: Inkrafttreten ab 07.05.2021 
2. Stufe: Inkrafttreten von § 10b am 1. Januar 2024 
3. Stufe: Inkrafttreten von § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 am 1. Januar 2028 
 
Damit sind die Neuerungen umzusetzen. Hinsichtlich des viel diskutierten Umbaus des alten 
SGB VIII hin zu einer umfassenden inklusiven Lösung ist auf folgendes hinzuweisen: Die 
getrennte Zuständigkeit der Jugendhilfe und der Bezirke für Eingliederungshilfen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung (seelische, körperliche und geistige Behinderung) ist 
zwar aufgehoben, die aktuelle Fassung des KJSG stellt aber dennoch keine „inklusive Lö-
sung“ dar, ist vielmehr eine „inklusive Weichenstellung“. Bis zur 3. Stufe der sog. großen 
inklusiven Lösung, also der Zuständigkeit der Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendliche 
zum 01.01.2028, bedarf es noch eines weiteren Bundesgesetzes! 
 
Wesentliche Regelungsziele des KJSG sind: 
 

 Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 

 Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes 

 Stärkung von jungen Menschen in Pflegefamilien und Einrichtungen 

 Mehr Prävention vor Ort 

 Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien 
 
Verbesserter Kinder- und Jugendschutz: 
Verbesserung der Zusammenarbeit an den Schnittstellen: 
 

 Bessere Beteiligung der Berufsgeheimnisträger an der Gefährdungseinschätzung und 
Rückmeldung über erfolgte Maßnahmen 

 Umfassendere Regelungen zur Betriebserlaubnis 

 Auslandsmaßnahmen: Überprüfung vor Ort und Zustimmung des Unterbringungsstaates 
 
Änderungen bei Pflegefamilien und stationären Einrichtungen: 
 

 Änderungen in der Hilfeplanung 

 Im Bereich Pflegefamilien wird die Aufgabe zur gemeinsamen Beratung von Pflegefami-
lien und Herkunftsfamilien und die Klärung zum endgültigen Verbleib von Kindern neu 
geregelt 
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 Hilfen für junge Volljährige (CareLeaver) sind jetzt rechtssicherer 

 Der Beratungsanspruch von Eltern mit Kindern in außerfamiliärer Unterbringung ist ge-
stärkt 

 Reduzierung der Kostenbeiträge (Heranziehung) 
 
Prävention vor Ort: 
 

 Stärkung der Niederschwelligkeit und Verbesserung der Erreichbarkeit von Beratung 

 Kinder und Jugendliche haben ein eigenständiges Beratungsrecht (Vertrauliche Beratung 
ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten) 

 Allgemeinde Förderung der Familie, Familien-/Elternbildung ist intensiviert 

 Schulsozialarbeit (JaS) 

 Hilfen in Notsituationen sind mit einem Rechtsanspruch versehen und durch die Einfü-
gung in den § 20 unabhängig von Hilfeplanung und Verbescheidung einer Hilfe 

 Sozialraumorientierung (Eltern- und Familienbildung; Arbeitsgemeinschaften; allgemeine 
Information über Angebote im Sozialraum). Hinsichtlich der Leistungen für benachteiligte 
Kinder, Jugendliche und Familien müssen die Zugänge in den Landkreisregionen über-
prüft werden. 

 
Beteiligung: 
 

 Betonung der Subjektstellung der Adressaten (Kind und Jugendlicher) 

 Beteiligung, Beratung und Information „in verständlicher, nachvollziehbarer und wahr-
nehmbarer Form“ 

 Beteiligung bei der Inanspruchnahme von Hilfen, der Hilfeplanung und der Inobhutnahme 
ist verstärkt worden 

 Beschwerdemöglichkeiten sind verbessert und eine neutrale Ombudsstelle ist einzurich-
ten 

 Selbstvertretungsrechte werden ausgebaut; z. B. durch eine verpflichtende Zusammen-
arbeit mit Initiativen bis hin zur beratenden Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss 

 
Diese neuen gesetzlichen Vorgaben und weitere hier nicht genannte, haben erhebliche 
Auswirkungen auf die zukünftige Organisation des Jugendamtes: 
 

 Rechtsverbindlichkeit der Jugendhilfeplanung wird gestärkt: 
o Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung 
o Zusammenwirken der Angebote der Jugendhilfe im Lebens- und Wohnbereich von 

jungen Menschen und ihren Familien (Sozialraumorientierung) 
o Gewährleistung der Qualität der Hilfen und Leistungsbereiche (Controlling) 

 Personalbemessung (geeignetes Verfahren) 
 
Umsetzungsschritte: 
 
Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich in einem 
ersten Schritt mit inhaltlichen und organisatorischen Fragestellungen des Amtes für Jugend 
und Familie befasst. Die erste Sitzung hat bereits stattgefunden. Als erste Weichenstellung 
erfolgt eine Sondierung der internen Abläufe im Jugendamt in den einzelnen Handlungsbe-
reichen des SGB VIII. Unter den Vorgaben der Beteiligung, der Niederschwelligkeit und der 
Nachvollziehbarkeit soll sondiert werden, was bereits umgesetzt wurde, was kurzfristig um-
setzbar ist, was mittel- und langfristig umgesetzt werden muss. 
 
In einem zweiten Schritt ist die Auswirkung auf die Jugendhilfe insgesamt, also auch auf die 
freien Träger der Jugendhilfe und auf die Schnittstelle zum Bezirk zu thematisieren. 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird fortlaufend informiert. 
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  Vorlage: FB 31c/115/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit 
Servicestellen Ehrenamt und Sport (FB 31c) 

Datum: 19.10.2021 

Bearbeiter: Herr Rostek AZ:  

 
Betreff: 

Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter GaFöG 
 
 

Sachverhalt: 
 
Bundestag und Bundesrat haben am 07.09.2021 das Gesetz zur ganztägigen Förderung von 
Kindern im Grundschulalter beschlossen. Mit Veröffentlichung am 11.10.2021 ist das Gesetz 
rechtswirksam. 
 
Bundesweit gibt es künftig einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul-
kinder auf bis zu 8 Stunden am Tag an 5 Tagen in der Woche einschließlich der Ferienzei-
ten. Dieser Rechtsanspruch wird stufenweise wie folgt eingeführt: 
 

 zum 01.08.2026 für Grundschulkinder der 1. Klasse 

 in den Folgejahren wird in jedem Jahr der Rechtsanspruch ausgebaut bis zur 4. Klasse. 
 
Das Ganztagsförderungsgesetz ist Teil des SGB VIII und somit vom Gesetzgeber als Aufga-
be der Jugendhilfe festgelegt worden. Dies bedeutet für die Zukunft nicht nur eine Aufga-
benmehrung für die betroffenen Gemeinden, sondern auch für das Jugendamt als planungs-
verantwortlich und Zuständigkeit i. R. d. Kindertagesstättenfachaufsicht und -fachberatung. 
 
Auch wenn der Rechtsanspruch erst 2026 kommt, ist es jetzt schon wichtig, entsprechende 
Weichen zu stellen. Das Amt für Jugend und Familie muss zeitnah, noch in diesem Jahr, als 
Träger der Gesamtverantwortung tätig werden: 
 

 Investitionen in Betreuungseinrichtungen an den Grundschulen 
Der Bund stellt bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung, die auf die 
Bundesländer verteilt werden. Die Mittel können ab dem Jahr 2022 abgerufen werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Mittel, die nicht bis zum 31.12.2026 bewilligt worden 
sind, umverteilt werden und späteren Antragsstellern nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Hinsichtlich des bekannten Zeitbedarfs baulicher Maßnahmen mit Investitionsförderung 
ist der Zeitrahmen insgesamt sehr knapp bemessen. Der Landkreis muss dafür Sorge 
tragen, dass notwendige Bauvorhaben im Landkreis Würzburg nicht leer ausgehen, weil 
z. B. Anträge zu spät eingereicht werden. 
Vonseiten des Freistaats Bayern wird in Kürze eine Information zur weiteren Verteilung 
der Fördermittel erfolgen. 

 

 Bevor Förderanträge gestellt werden können, bedarf es umfassender Vorarbeiten, für die 
der örtliche Träger der Jugendhilfe, also das Jugendamt verantwortlich ist: 
o Grundsätzliche Information der Gemeinden des Landkreises Würzburg. Eine Erstin-

formation im Kreisausschuss ist bereits erfolgt. 
o Erhebung des Sachstandes der bestehenden Betreuungsangeboten an Grundschu-

len: Horte und Schulkindbetreuung im Kindergarten; Angebote der Mittagsbetreuung, 
der gebundenen und der offenen Ganztagsschule. Insbesondere bei der Mittagsbe-
treuung müssen in Zusammenarbeit mit dem Schulamt die bestehenden Betreuungs-
zeiten, Fachkräfte und Räumlichkeiten erhoben werden. Darüber hinaus sind auch 
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ergänzende Angebote der Jugendarbeit und der Vereine an Schulen zu erfassen, um 
einen Gesamtüberblick zu erhalten. 

o Klärung eines zukünftigen Betreuungsbedarfs (das DJI geht von einem Betreuungs-
bedarf von 80 % aus, im Landkreis Würzburg ist dies sicherlich differenziert zu be-
trachten). 

o Klärung des künftigen Investitionsbedarfs mit den Standortgemeinden 
 
Darüber hinaus ergibt sich für das Amt für Jugend und Familie, FB 31 c, folgende Aufga-
benmehrung, die jedoch nicht alle ab sofort, sondern erst im Laufe der Einführung des 
Rechtsanspruchs notwendig werden:  
 

 Wahrnehmung der Gesamtverantwortung und Planungsauftrag (im Rahmen der Jugend-
hilfeplanung). 

 Analog zur Kindertagesstättenfachberatung und -fachaufsicht kommen die vergleichba-
ren Tätigkeiten im Bereich der Beratung, Betriebsgenehmigungen und Aufsicht gegen-
über den Einrichtungen des schulischen Ganztags neu hinzu. 

 Gegebenenfalls entsteht ab Betriebsbeginn, August 2026, ein zusätzlicher Personalbe-
darf im FB 31 b hinsichtlich der Bearbeitung der Individualförderung (einkommensabhän-
gige Bezuschussung der Elternbeiträge). 

 
Es wird vorgeschlagen, noch im Jahr 2021 den Unterausschuss Jugendhilfeplanung in Zu-
sammenarbeit mit dem Staatl. Schulamt zu beauftragen, in die Vorplanungen einzusteigen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem staat-
lichen Schulamt mit den Vorplanungen zur künftigen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung an der Grundschule (Ganztagsförderungsgesetz GaFöG) zu Beginnen 
und den Ausschuss fortlaufend zu informieren. 
 



FB 31b/068/2021  Seite 1 von 1 

  Vorlage: FB 31b/068/2021 

Sitzungsvorlage Termin  

Jugendhilfeausschuss 22.11.2021 öffentlich 

 
 

Fachbereich: Verwaltung der Jugendhilfe (FB 31b) Datum: 12.10.2021 
Bearbeiter: Frau Reichelsdorfer AZ:  

 
Betreff: 

Jugendhilfehaushalt 2022 
 
Anlagen: 
Vorbericht 2022 
Einnahmen 2022 
Ausgaben 2022 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Jugendhilfehaushalt 2022 wird an Hand des Vorberichtes und des beigefügten Haus-
haltsentwurfes erläutert. 
 
Ggf. werden die heute getroffenen Beschlüsse noch ergänzt bzw. im Haushalt angepasst. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Entwurf des Jugendhilfehaushaltes 2022 wird zur Kenntnis genommen. Dem Kreistag 
wird empfohlen, diesen im Rahmen der Gesamthaushaltsverabschiedung 2022 zu beschlie-
ßen. 
 



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36110000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)

526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 685,45 € 3.000,00 € 2.000,00 €

529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 653.443,27 € 650.000,00 € 650.000,00 €

530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 13.945,00 € 14.500,00 € 15.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
218.795,91 € 500.000,00 € 250.000,00 €

545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 €

Summe 886.869,63 € 1.167.500,00 € 917.000,00 €

36120000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.693,27 € 2.000,00 € 2.000,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 13.620,84 € 15.000,00 € 15.000,00 €

542940 Vermischte Aufwendungen 0,00 € 0,00 €

Summe 15.314,11 € 17.000,00 € 17.000,00 €

36210000 Außerschulische Jugendbildung

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 10.562,02 € 33.500,00 € 20.000,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 6.075,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

Summe 16.637,02 € 45.500,00 € 32.000,00 €

36230000 Internationale Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 SGB VIII)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 25,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 €

533120
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen

a.v.E. - örtlicher Träger
0,00 €

Summe 25,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

36250000 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 SGB VIII)

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 180,00 € 5.500,00 € 2.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
0,00 €

Summe 180,00 € 5.500,00 € 2.000,00 €

36250001 Sonst. Jugendarbeit, Ferienpass und Ferienmaßnahmen

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 66.662,26 € 60.000,00 € 70.000,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 10.359,39 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Summe 77.021,65 € 90.000,00 € 100.000,00 €

36311000 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
0,00 € 25.000,00 € 0,00 €

545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe 56.000,00 € 81.000,00 € 56.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36311001 Jugendsozialarbeit an Schulen 

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 137.351,00 € 137.500,00 € 200.000,00 €

542940 Jugendsozialarbeit Vermischte Ausgaben 0,00 €

Summe 137.351,00 € 142.500,00 € 200.000,00 €

36311002 Präventive Projekte der Jugendsozialarbeit

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 11.258,63 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Summe 11.258,63 € 60.000,00 € 60.000,00 €

36312000 Kinder und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.206,65 € 8.000,00 € 8.000,00 €

Summe 2.206,65 € 8.000,00 € 8.000,00 €

36312001 Präventionsnetzwerk Radikalisierung

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000,00 € 5.000,00 €

Summe 10.000,00 € 5.000,00 €

36321000 Familienarbeit, Zuschüsse für Familienbildung und -freizeiten

527199 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 € 0,00 €

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.620,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

533120
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen

a.v.E. - örtlicher Träger
0,00 € 0,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
0,00 € 0,00 €

Summe 2.620,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

36321001 Familienarbeit, Maßnahmen des Jugendhilfeausschusses

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7.496,81 € 12.000,00 € 12.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 0,00 € 500,00 € 500,00 €

Summe 7.496,81 € 12.000,00 € 12.500,00 €

36322000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII)

527199 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 € 0,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 € 0,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 49.920,81 € 37.000,00 € 50.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
466,77 € 100,00 € 2.000,00 €

Summe 50.387,58 € 37.100,00 € 52.000,00 €

36323000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 271.904,58 € 0,00 € 10.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
597.319,43 € 900.000,00 € 400.000,00 €

573210
Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger 

Uneinbringlichkeit
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe 869.224,01 € 900.000,00 € 410.000,00 €

36324000
Betreuung und Versorgung von Kindern in 

Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Summe 3.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36321003 Koordinierende Kinderschutzstelle (KOKI)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 € 6.500,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 0,00 €

Summe 0,00 € 6.500,00 €

36331000 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 224.885,51 € 155.000,00 € 250.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
4.940,43 € 0,00 € 2.500,00 €

Summe 229.825,94 € 155.000,00 € 252.500,00 €

36332000 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)

530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
684.257,46 €

780.000,00 € 833.000,00 €

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 112.050,00 € 115.000,00 € 145.000,00 €

Summe 796.307,46 € 895.000,00 € 978.000,00 €

36333000 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 337.427,49 € 310.000,00 € 310.000,00 €

Summe 337.427,49 € 310.000,00 € 310.000,00 €

36334000 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)

527190 sontige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 557,82 € 5.000,00 € 2.000,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 € 0,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
263.325,18 €

290.000,00 € 290.000,00 €

542940 Vermischte Aufwendungen 0,00 € 0,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV
1.000,00 € 1.000,00 €

545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000,00 € 0,00 €

Summe 263.883,00 € 297.000,00 € 293.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36335000 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 944.816,65 € 620.000,00 € 800.000,00 €

Summe 944.816,65 € 620.000,00 € 800.000,00 €

36336000 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
750.000,00 € 650.000,00 €

545800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige 

Bereiche

21.146,59 €
0,00 € 0,00 €

Summe 21.146,59 € 750.000,00 € 650.000,00 €

36337000
Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege 

(§ 33 SGB VIII)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
5.718,21 €

18.000,00 € 10.000,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
1.515.839,74 €

1.600.000,00 € 1.300.000,00 €

542940 Vermischte Aufwendungen 0,00 €

545200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 87.776,45 € 200.000,00 € 200.000,00 €

Summe 1.609.334,40 € 1.818.000,00 € 1.510.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36338000
Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB 

VIII)

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

4.686.829,13 €
5.000.000,00 € 4.500.000,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV

119.698,42 €
150.000,00 € 150.000,00 €

Summe 4.806.527,55 € 5.150.000,00 € 4.650.000,00 €

36339000 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.500,00 € 0,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
54.393,70 €

40.000,00 € 40.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

113.268,27 €
180.000,00 € 130.000,00 €

542940 Vermischte Aufwendungen 0,00 €

Summe 167.661,97 € 221.500,00 € 170.000,00 €

36341000 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII)

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

121.073,69 €
400.000,00 € 150.000,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV

25.742,84 €
5.000,00 € 5.000,00 €

Summe 146.816,53 € 405.000,00 € 155.000,00 €

36341001 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
64.048,08 €

85.000,00 € 60.000,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV

24.791,00 €
15.000,00 € 20.000,00 €

Summe 88.839,08 € 100.000,00 € 80.000,00 €

36341002 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 108,31 € 30.000,00 € 10.000,00 €
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533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
23,93 € 0,00 € 0,00 €

Summe 132,24 € 30.000,00 € 10.000,00 €

36341003 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
20.775,94 €

50.000,00 € 50.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

368.871,47 €
400.000,00 € 400.000,00 €

543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen 1.000,00 € 1.000,00 €

545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 €

Summe 389.647,41 € 451.000,00 € 451.000,00 €

36341005 § 41, 30 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
120.248,48 €

180.000,00 € 100.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
0,00 € 0,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV
5.000,00 € 0,00 €

Summe 120.248,48 € 185.000,00 € 100.000,00 €
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36342000 § 42 SGB VIII (Inobhutnahme, Notaufnahme)

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
19.523,51 €

30.000,00 € 30.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

191.531,93 €
400.000,00 € 400.000,00 €

Summe 211.055,44 € 430.000,00 € 430.000,00 €

36342001 § 42a SGB VIII (Vorläufige Inobhutnahme)

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

220,95 €
30.000,00 € 30.000,00 €

Summe 220,95 € 30.000,00 € 30.000,00 €

36343000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB 

VIII) ambulant und stationär

531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 85.020,04 € 0,00 € 16.000,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger
626.052,07 €

800.000,00 € 750.000,00 €

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger

397.350,75 €
650.000,00 € 650.000,00 €

543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen 98,79 € 1.000,00 € 5.000,00 €

Ansatzkorrektur 543130 (10.000 €); in der Haushaltsgesamtsumme nicht berücksichtigt 9.000,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV

64.454,90 €
50.000,00 € 50.000,00 €

Summe 1.172.976,55 € 1.510.000,00 € 1.471.000,00 €

36343001
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB 

VIII) teilstationär

533220
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 

örtlicher Träger
110.724,45 € 120.000,00 € 200.000,00 €

545200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 

Gemeinden und GV
15.000,00 € 0,00 €

Summe 110.724,45 € 135.000,00 € 200.000,00 €

36352000 Adoptionsvermittlung

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 250,00 € 250,00 €
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Summe 250,00 € 250,00 €

36353000 Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG (§ 50 SGB VIII)

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 800,00 € 400,00 €

533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger 100,00 € 100,00 €

Summe 900,00 € 500,00 €

36354000 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaften

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 985,83 € 1.500,00 € 1.500,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.380,60 € 6.000,00 € 6.000,00 €

542940 Vermischte Aufwendungen 0,00 € 0,00 €

543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw. 500,00 € 500,00 €

543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen 1.000,00 € 1.000,00 €

Summe 2.366,43 € 9.000,00 € 9.000,00 €

36361000
Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenigen der Jugendarbeit) 

z.B. Supervisionen

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500,00 € 250,00 €

529100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 €

Summe 500,00 € 250,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36362000 Projekt Elterntalk (i.R. d. Fachst. Fam.bildung)

527199 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.000,00 € 0,00 €

Summe 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €

36390010 Amt für Jugend und Familie

523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände 0,00 € 0,00 €

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 5.000,00 € 5.000,00 €

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.000,00 € 3.000,00 €

543111 Aufwendungen für Büromaterial 1.227,94 € 0,00 € 2.400,00 €

543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfung u. Ä. 0,00 € 2.500,00 €

543126
Gerichts-, Anwalts,-, Notar- und Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich 

Nebenkosten
300,00 € 300,00 €

543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen 2.000,00 € 2.000,00 €

543190 sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € 100,00 €

549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 0,00 € 3.200,00 €

Summe 1.227,94 € 10.400,00 € 18.500,00 €

36390020 Verwaltung der Jugendhilfe

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 796,94 € 1.000,00 € 1.000,00 €

543111 Aufwendungen für Büromaterial 1.476,29 € 0,00 € 2.500,00 €

543126 Gerichts-, Anwalts,-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw. 6.850,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

543130 Aufwendungen für Sachverständige und Prozesse in besonderen Geschäftsfällen 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Summe 9.123,23 € 7.000,00 € 9.500,00 €

36390030 Amt für Jugend und Familie, FB31c - Verwaltungsaufgaben

543111 Aufwendungen für Büromaterial 710,32 € 1.000,00 € 1.000,00 €

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.000,00 € 8.000,00 €

Summe 710,32 € 7.000,00 € 9.000,00 €

36610000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielmobil

525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 292,46 € 4.500,00 € 4.500,00 €

527190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgben 17.275,14 € 14.000,00 € 15.000,00 €

529100 sonstge Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 €

Summe 17.567,60 € 18.500,00 € 19.500,00 €
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36780001
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 - Kreisjugendring

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 290.800,00 € 294.800,00 € 290.800,00 €

545800 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche 18.000,00 € 0,00 €

Summe 290.800,00 € 312.800,00 € 290.800,00 €

36780002
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Förderung Kreisjugendring nach § 11, § 

12 SGB VIII)

531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereichen
0,00 € 25.000,00 €

545800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige 

Bereiche

12.984,22 € 0,00 € 0,00 €

Summe 12.984,22 € 0,00 € 25.000,00 €

36720001 Einrichtungen der Familienhilfe - Familienstützpunkt

527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 €

531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

545200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden 34.435,67 € 90.000,00 € 51.000,00 €

545800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereich 62.501,86 € 70.000,00 € 122.000,00 €

Summe 96.937,53 € 160.000,00 € 173.000,00 €



Ausgabenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36321002 Netzwerk frühe Hilfen

527199 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgben 0,00 € 66.000,00 €

Summe 0,00 € 66.000,00 €

36790000 Vertiefte Berufsförderung an Mittelschulen

531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden 0,00 €

531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. 0,00 €

531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,00 €

Summe 0,00 €

Gesamtausgaben 13.984.901,54 € 16.619.950,00 € 15.072.800,00 €
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 36110000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 225.632,85 €                170.000,00 €           170.000,00 €         

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) 162.989,24 €                120.000,00 €           120.000,00 €         

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 11.183,95 €                  -  €                        3.000,00 €             

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) in Einr. - örtlicher Träger 17.799,50 €                  -  €                        20.000,00 €           

432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte 146.170,00 €                150.000,00 €           150.000,00 €         

Summe 563.775,54 €                440.000,00 €           463.000,00 €         

36210000 Außerschulische Jugendbildung

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.150,00 €                    2.000,00 €               2.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 740,00 €                       1.000,00 €               1.000,00 €             

Summe 1.890,00 €                    3.000,00 €               3.000,00 €             

36230000 Internationale Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 SGB VIII)

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -  €                            5.700,00 €               5.700,00 €             

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -  €                            -  €                        

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -  €                            14.300,00 €             14.300,00 €           

Summe -  €                            20.000,00 €             20.000,00 €           

36250001 Sonst. Jugendarbeit, Ferienpass und Ferienmaßnahmen

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich -  €                            -  €                        2.000,00 €             

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger 2.880,00 €                    1.500,00 €               2.800,00 €             

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.160,00 €                  14.000,00 €             14.000,00 €           

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -  €                            -  €                        

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 18.347,50 €                  30.000,00 €             30.000,00 €           

Summe 32.387,50 €                  45.500,00 €             48.800,00 €           

36311000 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 180,00 €                       2.000,00 €             

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 75,46 €                         -  €                        

Summe 255,46 €                       -  €                        2.000,00 €             

36311001 Jugendsozialarbeit an Schulen 

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -  €                            -  €                        -  €                      

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 1.363,33 €                    -  €                        

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden -  €                            -  €                        

448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -  €                            -  €                        

Summe 1.363,33 €                    -  €                        -  €                      

36311002 Präventive Projekte der Jugendsozialarbeit

448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -  €                            -  €                        

Summe -  €                            -  €                        -  €                      
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36312000 Kinder und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -  €                            -  €                        -  €                      

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        -  €                      

432100 Benutzungsgebühr u.ä.Entgelte -  €                            -  €                        -  €                      

Summe -  €                            -  €                        -  €                      

36321000 Familienarbeit, Zuschüsse für Familienbildung und -freizeiten

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -  €                            -  €                        -  €                      

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -  €                            -  €                        -  €                      

Summe -  €                            -  €                        -  €                      

36321001 Familienarbeit, Maßnahmen des Familienausschusses

448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -  €                            -  €                        -  €                      

Summe -  €                            -  €                        -  €                      

36322000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII)

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden 8.079,62 €                    5.000,00 €             

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger -  €                            1.000,00 €               -  €                      

Summe 8.079,62 €                    1.000,00 €               5.000,00 €             

36323000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 767,81 €                       -  €                        1.000,00 €             

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 32.357,39 €                  50.000,00 €             50.000,00 €           

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 35.568,48 €                  50.000,00 €             30.000,00 €           

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk
40.237,87 €                  

430.000,00 €           300.000,00 €         

Summe 108.931,55 €                530.000,00 €           381.000,00 €         
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36326000 Koordinierende Kinderschutzstelle (KOKI)

414000 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund -  €                            -  €                        24.700,00 €           

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden -  €                            -  €                        

Summe -  €                            -  €                        24.700,00 €           

36331000 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger -  €                        -  €                      

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 1.848,65 €                    -  €                        5.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -  €                            -  €                        -  €                      

Summe 1.848,65 €                    -  €                        5.000,00 €             

36332000 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)

421550 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger 11.613,43 €                  -  €                        

Summe 11.613,43 €                  -  €                        -  €                      

36333000 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 12.661,80 €                  10.000,00 €             30.000,00 €           

Summe 12.661,80 €                  10.000,00 €             30.000,00 €           

36334000 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)

421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - überörtlicher Träger -  €                        -  €                      

421550 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger 5.375,50 €                    -  €                        5.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 16.255,37 €                  15.000,00 €             20.000,00 €           

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 7.285,21 €                    10.000,00 €             10.000,00 €           

Summe 28.916,08 €                  25.000,00 €             35.000,00 €           

36335000 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

422520 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 5.290,04 €                    -  €                        -  €                      

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 2.361,52 €                    -  €                        20.000,00 €           

Summe 7.651,56 €                    -  €                        20.000,00 €           

36336000 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 5.183,33 €                    -  €                        5.000,00 €             

422520 Rückzahlung gwährter Hilfen -  €                            -  €                        -  €                      

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 108.396,28 €                50.000,00 €             20.000,00 €           

Summe 113.579,61 €                50.000,00 €             25.000,00 €           

36337000 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege (§ 33 SGB VIII)

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger 55.108,25 €                  60.000,00 €             60.000,00 €           

421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger 1.416,17 €                    -  €                        -  €                      

421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger 59.183,56 €                  90.000,00 €             90.000,00 €           

421550 Rückz. Gewährter Hilfen außerhalb von Einr. 2.673,78 €                    -  €                        -  €                      

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 494.191,52 €                400.000,00 €           600.000,00 €         

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 40.237,70 €-                  15.000,00 €             15.000,00 €           

Summe 572.335,58 €                565.000,00 €           765.000,00 €         



Einnahmenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung  Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36338000 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 83.013,00 €                  90.000,00 €             100.000,00 €         

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 122.607,00 €                100.000,00 €           130.000,00 €         

422520 Rückzahlung gewährter Hilfen 62.779,35 €                  -  €                        -  €                      

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 67.713,78 €                  60.000,00 €             60.000,00 €           

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 672.634,29 €                300.000,00 €           300.000,00 €         

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 350.017,44 €                1.800.000,00 €        1.000.000,00 €      

Summe 1.358.764,86 €             2.350.000,00 €        1.590.000,00 €      



Einnahmenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung  Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36339000 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 319,65 €                       -  €                        

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 3.059,13 €                    -  €                        5.000,00 €             

422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. - örtlicher Träger -  €                            -  €                        

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 3.277,60 €                    -  €                        

429100 Andere sonstige Ersatzleistungen -  €                            -  €                        

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -  €                            -  €                        

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -  €                            -  €                        

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk -  €                            -  €                        

Summe 6.656,38 €                    -  €                        5.000,00 €             

36341000 Hilfen für junge Volljährige (§ 41, 34 SGB VIII)

421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger 2.448,00 €                    1.000,00 €               1.000,00 €             

421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger-

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 2.907,22 €                    5.000,00 €               5.000,00 €             

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 18,71 €                         10.000,00 €             10.000,00 €           
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) in Einr. - örtlicher Träger -  €                            -  €                        -  €                      
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 135,40 €                       10.000,00 €             6.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 11.678,51 €                  -  €                      

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 982,26 €                       250.000,00 €           100.000,00 €         

422510 Kostenerstattung überörtliche Träger (umF)

Summe 18.170,10 €                  276.000,00 €           122.000,00 €         

36341001 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII)

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger 2.567,28 €                    5.000,00 €               5.000,00 €             

421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 28.270,21 €                  15.000,00 €             15.000,00 €           

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 25.816,28 €                  10.000,00 €             10.000,00 €           

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk -  €                            -  €                        

Summe 56.653,77 €                  30.000,00 €             30.000,00 €           

36341003 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII)

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 31.054,71 €                  25.000,00 €             25.000,00 €           

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 13.806,74 €                  15.000,00 €             20.000,00 €           

422520 Rückzahlung gwährter Hilfen -  €                            -  €                        -  €                      

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 7.502,95 €                    8.000,00 €               8.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -  €                            -  €                        

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 12504,93 14.000,00 €             14.000,00 €           

Summe 52.364,40 €                  62.000,00 €             67.000,00 €           

36341005 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII)

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 257,03 €                       -  €                        -  €                      

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) -  €                            -  €                        -  €                      

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 25.189,08 €                  100.000,00 €           70.000,00 €           

Summe 25.446,11 €                  100.000,00 €           70.000,00 €           



Einnahmenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung  Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36342000 Inobhutnahme, Notaufnahme (§ 42 SGB VIII)

421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger 378,39 €                       -  €                        1.000,00 €             

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 47.211,17 €                  -  €                        3.000,00 €             

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 42.313,69 €                  -  €                        -  €                      

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 25.082,09 €                  225.000,00 €           150.000,00 €         

Summe 114.985,34 €                225.000,00 €           154.000,00 €         



Einnahmenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung  Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36342001 § 42a SGB VIII (Vorläufige Inobhutnahme)

421520 Rückz. Gewährter Hilfen -  €                            -  €                        -  €                      

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk -  €                            30.000,00 €             30.000,00 €           

Summe -  €                            30.000,00 €             30.000,00 €           

36343000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) ambulant und stationär

421550 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) - örtlicher Träger 34.047,75 €                  -  €                        10.000,00 €           

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 16.857,73 €                  50.000,00 €             50.000,00 €           

422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger 5.491,70 €                    15.000,00 €             15.000,00 €           

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 7.439,24 €                    10.000,00 €             10.000,00 €           

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 15.178,18 €                  15.000,00 €             50.000,00 €           

448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bezirk 12.398,73 €                  15.000,00 €             15.000,00 €           

Summe 91.413,33 €                  105.000,00 €           150.000,00 €         

36343001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) teilstationär

422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger 373,67 €                       -  €                        5.000,00 €             

Summe 373,67 €                       -  €                        5.000,00 €             

36352000 Adoptionsvermittlung

431100 Verwaltungsgebühren -  €                            1.200,00 €               1.500,00 €             

Summe -  €                            1.200,00 €               1.500,00 €             

36362000 Projekt "Elterntalk", Aufg. der Regionalbeauftragten

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -  €                            -  €                        -  €                      

Summe -  €                            -  €                        -  €                      

36390010 Amt für Jugend und Familie, FB 31 a - Verwaltungsaufgaben

413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatlichen Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG) -  €                            20,00 €                    -  €                      

413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen 1.097,48 €                    500,00 €                  500,00 €                

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) 368,00 €                       10.000,00 €             1.000,00 €             

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung 23.518,60 €                  -  €                        5.000,00 €             

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -  €                            2.500,00 €               2.500,00 €             

432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte -  €                            -  €                        

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -  €                            100,00 €                  100,00 €                

448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden 17.540,32 €                  100,00 €                  23.000,00 €           

448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -  €                            100,00 €                  100,00 €                

448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -  €                            100,00 €                  100,00 €                

Summe 42.524,40 €                  13.420,00 €             32.300,00 €           

36390020 Verwaltung der Jugendhilfe, FB 31 b - Verwaltungsaufgaben

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 66.784,45 €                  -  €                        60.000,00 €           

446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.000,00 €                  -  €                        -  €                      

448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land -  €                            -  €                        

Summe 90.784,45 €                  -  €                        60.000,00 €           



Einnahmenzusammenstellung Jugendhilfehaushalt 2022

Produkt Konto Bezeichnung  Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

36390030 Amt für Jugend und Familie, FB31c - Verwaltungsaufgaben

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2.947,00 €                    -  €                        6.140,00 €             

Summe 2.947,00 €                    -  €                        6.140,00 €             

3672001 Einrichtungen der Familienhilfe - Familienstützpunkt

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -  €                            4.500,00 €               46.500,00 €           

Summe -  €                            4.500,00 €               46.500,00 €           

36730003 Netzwerk frühe Hilfen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -  €                            -  €                        66.000,00 €           

Summe -  €                            -  €                        66.000,00 €           

36312001 Praventionsnetzerk Radikalisierung

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 6.340,79 €-                    25.000,00 €             25.000,00 €           

Summe 6.340,79 €-                    25.000,00 €             25.000,00 €           

Gesamteinnahmen 3.320.659,74 € 4.911.620,00 € 4.287.940,00 €



 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

1. Rückblick auf die vorangegangenen 10 Jahre 

 

 

Haushaltsjahr 2012 Haushaltsplan Rechnungsergebnis 

Ausgaben 8.656.300,00 € 7.370.375,53 € 

Einnahmen  1.221.300,00 € 1.703.621,97 € 

Nettoaufwand 7.435.000,00 € 5.666.753,56 € 

 

 

Haushaltsjahr 2013 Haushaltsplan Rechnungsergebnis 

Ausgaben 8.973.050,00 €   7.933.004,65 €  

Einnahmen  1.263.460,00 € 1.832.682,19 € 

Nettoaufwand 7.709.590,00 € 6.100.322,46 € 

 

 

Haushaltsjahr 2014 Haushaltsplan Rechnungsergebnis 

Ausgaben 8.843.600,00 € 8.405.201,60 € 

Einnahmen  1.425.050,00 € 1.324.033,50 € 

Nettoaufwand 7.418.550,00 € 7.081.168,10 € 

 

 

Haushaltsjahr 2015 Haushaltsplan Rechnungsergebnis 

Ausgaben 11.036.330 € 9.815.524,06 €  

Einnahmen 3.193.820 € 2.044.394,14 € 

Nettoaufwand 7.842.510 € 7.771.129,92 € 

 

 

Haushaltsjahr 2016 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis 

Ausgaben 10.887.790 € 11.590.655,68 € 

Einnahmen  3.046.400 € 3.904.921,02 € 

Nettoaufwand 7.841,390 € 7.685.734,66 € 

 

 

Haushaltsjahr 2017 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis 

Ausgaben 12.468.000 € 12.977.435,40 € 

Einnahmen  3.501.000 € 4.727.104,47 € 

Nettoaufwand 8.967.000 € 8.250.330,93 € 

 

Haushaltsjahr 2018 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis 

Ausgaben 13.647.850 € 13.547.242,02 € 

Einnahmen  3.753.500 € 3.733.581,59 € 

Nettoaufwand 9.895.350 € 9.813.771,43 € 

  



 

 

Haushaltsjahr 2019 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis 

Ausgaben  15.753.950 € 13.567.329,05 € 

Einnahmen 4.494.930 € 6.710.078,16 € 

Nettoaufwand 11.259.020 € 6.857.250,89 € 

 

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis 

Ausgaben  16.831.950 € 13.984.901,54 € 

Einnahmen 4.841.550 € 3.320659,74 € 

Nettoaufwand 11.990.400 € 10.664.241,80 € 

 

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsplan  Rechnungsergebnis* 

Ausgaben  16.619.950 €  

Einnahmen 4.911.620 €  

Nettoaufwand 11.708.330 €  

 

 
`Da das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich noch keine Aussage treffen, wie sich 

letztendlich die Jahresrechnung darstellen wird.  

 

 

2. Überblick über den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 

 

 2021 2022 Differenz   € Differenz   % 

Ausgaben 16.619.950 € 15.072.800 € - 1.547.150 € - 9,31 % 

Einnahmen 4.911.620 € 4.287.940 €   - 623.680 € -12,70 % 

Nettobelastung 11.708.330 € 10.784.860 €  - 923.470 € -7,89 % 

 

Das Haushaltsjahr 2022 wurde sehr defensiv geplant. 

 

Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind Ausgaben und Einnahmen, die hinsichtlich Hilfen für 

unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und in Fortsetzung als Hilfe für junge 

Volljährige zu erwarten sind, berücksichtigt. In diesem Jahr sind auf Grund der 

mittlerweile niedrigen Fallzahlen sowohl die Ausgaben, als auch die entsprechenden 

Einnahmehaushaltsansätze reduziert worden. In der Summe macht sich das deutlich 

bemerkbar.  

 

Viele andere Haushaltsansätze konnten stabil gehalten werden oder wurden den 

tatsächlichen Bedarfen angepasst. Der Haushaltsplan für 2022 unterschreitet den Ansatz 

von 2021 in den Ausgaben um 9,31%, in den Einnahmen um 12,70% und ist damit so 

niedrig wie zuletzt vor 2019. 

  



 

 

2.1 Ausgaben 

 

Wesentliche Änderungen der Ansätze: 

 

Produkt Bezeichnung Ansatz 
2022 

Änderung 
zum Vorjahr 

36311001 Jugendsozialarbeit an Schulen 200.000,00 € + 57.500 € 

36331000 Individuelle Erziehungshilfen  (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) 252.500,00 € + 97.500 €  

36332000 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII, institutionelle 
Beratung) 

978.000,00 € + 69.000 € 

36335000 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 800.000,00 € +180.000 € 

36343001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche ( § 35a SGB VIII) - teilstationär 

200.000,00 € + 65.000 € 

36110000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 917.000 € - 250.500 € 

36323000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit 
ihren Kindern ( § 19 SGB VIII) 

410.000 € - 490.000 €  

36338000 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen 
betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII) 

4.500.000 € - 500.000 € 

36341000 Hilfen für Junge Volljährige (§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII) 150.000 € - 250.000 € 

36337000 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. 
Sonderpflege (§ 33 SGB VIII) 

1.510.000 € - 308.000 €  

36336000 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 650.000 € - 100.000 € 

36339000 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 170.000 € - 51.500 € 

 

 

Die Jugendsozialarbeit an Schulen wird ausgebaut. Der Ausbau wird staatlich gefördert. 

Dennoch bezuschusst der Landkreis jede Fachkraftstelle entsprechend der 

Förderregularien mit bis zu 16.360 €. Der Haushaltsansatz für 2022 wird entsprechend 

der geplanten zukünftigen JaS-Standorte heraufgesetzt.  

 

Die Ansatzerhöhung bei den individuellen Erziehungshilfen beruht im Wesentlichen auf 

einer Anpassung an die tatsächlichen Bedarfe und Gegebenheiten. Gerade die 

individuellen Erziehungshilfen, insbesondere die Familienhilfe (§ 27 SGB VIII) sind 

oftmals notwendig, aber auch ausreichend um aufwändigere und damit kostenintensivere 

Hilfen zu vermeiden.  

 

Im Bereich der Erziehungsberatung ist die Ansatzerhöhung im Wesentlichen auf die 

Erweiterung der aufsuchenden Erziehungsberatung durch den Sozialdienst katholischer 

Frauen ab dem 01.01.2022 entstanden. Einige Zuschüsse werden außerdem um die 

tariflichen Lohnsteigerungen angepasst. 

 

Wie auch bei den individuellen Erziehungshilfen ist die Sozialpädagogische Familienhilfe 

eine niederschwellige Hilfe, die im Umfang an die tatsächlichen Bedarfe und 

Gegebenheiten angepasst werden muss. Oftmals gelingt es mit einem rechtzeitigen 

Hilfeeinstieg intensivere und teurere Hilfen zu vermeiden. 

 

Der Ansatz für teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche wurde entsprechend dem tatsächlichen Bedarf erhöht. Kompensiert wird 

dies allerdings weitestgehend durch eine Verringerung des Haushaltsansatzes für die 

vollstationären und ambulanten Eingliederungshilfen. 

 



 

Deutlich reduziert werden können die Ausgaben im Bereich der Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen. Durch die Einführung des Elternbeitragszuschusses für Kinder ab 

drei Jahren müssen deutlich weniger Kindergartengebühren vom Jugendamt 

übernommen werden. Der Ansatz konnte an die niedrigeren Auszahlungsbeträge an die 

Eltern angepasst werden. 

 

Durch den Rückgang der Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer, insbesondere auch der Fallzahlen bei sehr jungen Frauen mit Kind/Kindern, 

kann der Ansatz für die gemeinsame Unterbringung von Müttern mit Ihren Kindern stark 

reduziert werden. Das Gleiche trifft auch auf die Unterbringung in Heimeinrichtungen für 

unbegleitete Minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge zu. 

 

Die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, als auch die Erziehung in einer 

Tagesgruppe wurden im Ansatz an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Bereich 

des Pflegekinderwesens wurde der Ansatz entsprechend der aktuellen Hochrechnungen 

für das Jahr 2022 ebenfalls deutlich reduziert.  

 

Durch die konsequente Anpassung der Ausgabeansätze in den kostenintensivsten 

Bereichen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich niedrigerer Haushaltsansatz. 

Es handelt sich um eine sehr defensive Planung, die nach aktuellem Stand noch 

realistisch ist. Nicht vorhersehbare Fallzahlensteigerungen (ggf. auch nur eine Häufung 

von sehr kostenintensiven Einzelfällen) können bei diesen Ansätzen voraussichtlich nicht 

gedeckt werden. Inwiefern sich die Entwicklungen der SGB VIII-Reform und ggf. 

Neuregelungen der Bundesregierung im Bereich der Jugendhilfe auf die Ausgaben- und 

Einnahmensituation auswirken ist nicht vorhersehbar. 

 

Zusammengefasst nach Schwerpunkten ergeben sich folgende Änderungen: 

 

 

 

Ergebnis 2020 

Ausgaben 

Ansatz 2021 

Ausgaben  

 

Ansatz 2022 

Ausgaben 

Veränderung 

Ansatz 2021 auf 

Ansatz 2022  in %  

KiTa, Tagespflege  

(§ 90 Abs. 3 SGB VIII) 

234.110,02 € 517.000,00 € 267.000,00 € - 48,36 % 

Qualifizierte Tagespflege 668.073,72 € 667.500,00 € 667.000,00 € 0,07 % 

Gemeinsame Wohnform 

(§ 19 SGB VIII) 

869.224,01 € 900.000,00 € 410.000,00 € - 54,44 % 

Hilfen zur Erziehung 

(§§ 27 – 35 SGB VIII) 

8.380.623,59 € 9.321.500,00 € 8.635.500,00 € - 7,36 % 

Hilfen für junge Volljährige 

(§ 41 SGB VIII) 

356.036,33 € 720.000,00 € 345.000,00 € - 52,08 % 

Eingliederungshilfen  

(§ 35a SGB VIII) 

1.283.701,00 € 1.645.000,00 € 1.671.000,00 € 1,58 % 

Eingliederungshilfen junge 

Volljährige (§ 41, 35a SGB 

VIII) 

389.647,41 € 451.000,00 € 451.000,00 € 0,00 % 

Beratungsstellen 796.307,46 € 895.000,00 € 978.000,00 € 7,59 % 

Jugendsozialarbeit,  

Streetwork, JaS 

204.609,63 € 283.500,00 € 316.000,00 € 11,46 % 

Jugend-/Familienarbeit 
inkl. KJR, Jugendaustausch 

565.160,60 € 695.400,00 € 719.300,00 € -2,12 % 

 



 

 

2.2 Einnahmen 

 

Wesentliche Änderungen der Ansätze: 

 

Produkt Bezeichnung Ansatz 
2022 

Änderung 
zum Vorjahr 

36323000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit 
ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) 

765.000,00 € - 200.000 € 

36338000 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen 
betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)  

1.590.000,00 € - 760.000 € 

36341000 Hilfen für junge Volljährige (§ 41, 34 SGB VIII) 122.000,00 € - 154.000 € 

36342000 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 154.000 ,00 € - 71.000 € 

36337000 Pflegekinderwesen 765.000,00 € + 200.000 € 

36343000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche (§ 35 SGB VIII) ambulant und stationär 

150.000,00 € + 45.000 € 

 
 

Auf der Seite der Einnahmen spiegeln sich insbesondere die Fallzahlen der stationären 

Hilfen wider. Einnahmen in diesem Bereich sind aus Kostenbeiträgen sowohl aus 

Einkommen als auch aus Kindergeld sowie aus der Erstattung zweckgleicher Leistungen 

wie BAföG, BAB oder Renten zu verbuchen.  

 

Außerdem entstehen Einnahmen durch Kostenerstattungen von anderen Kreisen und 

Gemeinden sowie durch den Bezirk Unterfranken. Bedingt durch den deutlichen Rückgang 

der Hilfen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern bzw. jungen ausländischen 

Volljährigen reduzieren sich die Einnahmen vor allem im Bereich der Kostenerstattungen 

für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern, den 

Heimerziehungen bei Minderjährigen und Volljährigen sowie bei den Inobhutnahmen.  Die 

Ausgaben reduzieren sich in diesem Bereich entsprechend. 

 

Im Bereich des Pflegekinderwesens und der Eingliederungshilfe wird mit mehr Erträgen 

aus Kostenerstattungen gerechnet.   
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